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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Mit der unbestrittenen Überweisung einer Motion seiner Sicherheitskommission
forderte der Nationalrat die Regierung auf, gesetzliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Missbräuchen mit Waffennachbildungen und sog. soft-air-guns vorzuschlagen. Eine
parlamentarische Initiative Günter (sp, BE) für eine anders motivierte Teilrevision des
erst zwei Jahre alten Waffengesetzes fand im Nationalrat hingegen keine Mehrheit. Er
hatte verlangt, dass die Bestimmungen für den Kauf einer Waffe von einer Privatperson
resp. den Erwerb durch Erbgang so verschärft werden, dass sie den Vorschriften für
den Waffenkauf in einem Geschäft entsprechen. Eine Standesinitiative des Kantons
Genf mit ähnlicher Stossrichtung wurde vom Ständerat abgelehnt. Dessen
Sicherheitskommission sah zwar Handlungsbedarf, lehnte aber insbesondere die
Alternativforderung der Genfer Initiative ab, wonach als Ersatz für eine zentrale
Regelung die Kantone restriktivere Bestimmungen sollen erlassen dürfen. Mit einer
Motion wollte die Kommission die Regierung jedoch beauftragen, strengere
Vorschriften für den Waffenhandel unter Privaten vorzuschlagen. Auf Antrag Frick (cvp,
SZ), der eine Gesetzesrevision verfrüht fand, wandelte der Rat den Vorstoss in ein
Postulat um. 1

MOTION
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Die Motion des Nationalrats für gesetzliche Vorschriften zur Verhinderung des
Missbrauchs von Waffenimitationen und «Soft-Air-Guns» fand auch im Ständerat
Zustimmung. Nachdem im Vorjahr der Ständerat Bestrebungen für eine Verschärfung
der Bestimmungen über den Handel mit Waffen unter Privaten nur mit einem Postulat
unterstützt hatte, entschied sich der Nationalrat jetzt für eine Motion. Deren Text ist
zwar offen gehalten, von der Sicherheitspolitischen Kommission wurde als mögliche
Lösung der ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagene Waffenpass oder eine
Meldepflicht für Verkäufe erwähnt. Da der Bundesrat bereits im März dem EJPD den
Auftrag zur Ausarbeitung einer Botschaft für die verlangte Revision erteilt hatte,
wandelte der Ständerat die Nationalratsmotion in ein Postulat um. 2

MOTION
DATUM: 06.03.2001
HANS HIRTER

Die SVP, welche bisher Verschärfungen des Waffenrechts stets abgelehnt hatte,
versuchte einen neuen Weg, um die zunehmende Verwendung von Waffen bei der
Begehung von Straftaten zu bekämpfen. Mit einer Motion schlug sie im Nationalrat vor,
das Strafrecht in dem Sinne zu ändern, dass alle Straftäter, die zur Durchführung eines
Delikts eine Waffe bei sich tragen, mit mindestens fünf Jahren Zuchthaus bestraft
werden. Ob sie dabei die Waffe einsetzen oder nicht, soll keine Rolle spielen.
Ausländische Straftäter, die eine Waffe auf sich tragen, wären zusätzlich mit einer
Landesverweisung zu bestrafen. Der Nationalrat lehnte diese auch vom Bundesrat
bekämpfte Motion ab. 3

MOTION
DATUM: 27.08.2003
HANS HIRTER

Mit der Absicht den Schutz vor Waffenmissbrauch zu stärken, reichte die
sicherheitspolitische Kommission des Ständerates 2011 eine Motion ein, welche den
Bundesrat auffordert, unverzüglich Massnahmen zu ergreifen und allfällige gesetzliche
Grundlagen zu schaffen, damit Waffen durch die Polizei beschlagnahmt werden können
und die Koordination zwischen den kantonalen und nationalen Behörden verbessert
wird. Beide Räte stimmten dem Anliegen zu und überwiesen die Motion an die
Regierung. 4

MOTION
DATUM: 26.09.2012
NADJA ACKERMANN

Der Schutz vor Waffenmissbrauch beschäftigte auch die sicherheitspolitische
Kommission des Nationalrats. Sie reichte eine Motion ein, welche eine unverzügliche
und automatische Information der Armee über hängige Strafverfahren forderte. Der
Bundesrat befürchtete eine Überbelastung der Militärbehörde sowie Probleme
bezüglich des Datenschutzes. Der Ständerat änderte nun die Motion dahingehend ab,
dass die Armee nur über Strafverfahren informiert wird, bei denen ein Gewaltpotential
der beschuldigten Person ersichtlich ist. Zudem sollen bei Anzeichen auf eine

MOTION
DATUM: 26.09.2012
NADJA ACKERMANN
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Gefährdung zivile und militärische Strafverfolgungs- und Polizeiorgane den Einzug von
zivilen und Armeewaffen anordnen können. Der Nationalrat nahm diese Änderungen in
der Herbstsession an und überwies die Motion an den Bundesrat. 5

Nach tragischen Vorfällen mit Schusswaffen hatte der Nationalrat 2012 mit einem
Postulat vom Bundesrat einen Bericht über die Mängel bei der Bekämpfung von
Waffenmissbrauch verlangt. Dieser noch 2012 vorgelegte Bericht hatte Gesetzeslücken
offengelegt, welche die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates dazu
veranlassten, vier Motionen einzureichen. Laut der ersten Motion (13.3000) soll der
Bundesrat bis Ende 2013 einen Entwurf für eine neue Bestimmung in der
Strafprozessordnung vorlegen: Wenn im Strafprozess eine Feuerwaffengefährdung
Dritter durch einen Armeeangehörigen befürchtet wird, soll dem VBS Meldung erstattet
werden, damit der Führungsstab der Armee automatisch über Strafverfahren gegen
Armeeangehörige informiert wird. Die zweite Motion (13.3001) fordert eine Anpassung
des Militärgesetzes, welche es dem VBS erlaubt, die von der Staatsanwaltschaft und den
Gerichten gemeldeten Daten im Personalinformationssystem der Armee (Pisa)
bearbeiten zu können. Die dritte Motion (13.3002) beauftragt den Bundesrat, eine
Änderung des Waffengesetzes auszuarbeiten, die den Datenaustausch zwischen den
mit dem Vollzug des Waffengesetzes beauftragten Behörden der Kantone und des
Bundes verbessern soll. Dabei sollen nicht nur die kantonalen Register sondern auch
das Informationssystem des Bundes – insbesondere die 2011 in Betrieb genommene
Waffeninformationsplattform ARMADA – miteinander verbunden und eine Online-
Abfrage der kantonalen Waffenregister ermöglicht werden. Der vierte Vorstoss
(13.3003) schliesslich verlangt, dass für die systematische Nutzung der AHV-
Versichertennummer durch die mit der Erfüllung der gesetzlichen Aufträge des
Waffenrechts beauftragten Behörden eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird.
Konkret soll die Versichertennummer in das Strafregister-Informationssystem VOSTRA
aufgenommen werden. Beide Kammern überwiesen die Vorstösse im Jahr 2013, wobei
der Ständerat dem Bundesrat für die Ausarbeitung der Entwürfe eine längere Frist
einräumen wollte. Die weiter vom Ständerat geforderte Nachregistrierung von noch
nicht erfassten Feuerwaffen – eine Ergänzung der zweiten Motion – wurde vom
Nationalrat mit 87 zu 86 Stimmen bei 8 Enthaltungen äusserst knapp gutgeheissen.
Gegen eine Nachregistrierung sprachen sich die ganze SVP- sowie eine Mehrheit der
CE- und FDP-Fraktion aus, da ihrer Meinung nach ein Ungleichgewicht zwischen
Aufwand und Nutzen bestehe. Im Dezember verabschiedete der Bundesrat fristgemäss
eine Botschaft für ein Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen. Dieses sieht unter anderem vor, dass
innerhalb von zwei Jahren nichtregistrierte Feuerwaffen beim Waffenbüro des
Wohnkantons gemeldet werden müssen. Bei einer Widerhandlung soll eine Busse
drohen. 6

MOTION
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Die FDP-Fraktion sähe zwecks erhöhter Sicherheit gerne die Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht gesteigert.
Umfassende Modernisierungsmassnahmen und ein risikoorientierter Personalbestand
bei der Grenzwacht waren die zentralen Bestandteile der Forderung, der sie in einer
Motion Ausdruck verliehen hatte. Die Wirksamkeit von Kontrollen beim Grenzübertritt
hänge massgeblich von deren Anzahl und Zielgenauigkeit ab, weswegen gut
ausgebildetes Personal, die richtigen technischen Hilfsmittel sowie eine unterstützende
Infrastruktur unerlässlich seien, so die Begründung. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion, da er die Anliegen in der Botschaft zum Programm DaziT erfüllt
sah. Davon unbeeindruckt stimmte der Nationalrat im Mai 2017 mit 132 zu 57 Stimmen
bei einer Enthaltung für die Motion. 7

MOTION
DATUM: 04.05.2017
KARIN FRICK

Der Ständerat lehnte die Motion der FDP-Fraktion zur Steigerung der Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht im Herbst 2017
stillschweigend ab. Die vorberatende SiK-SR hatte die Ablehnung ohne Gegenstimme
beantragt, da die Forderungen grösstenteils durch die Umsetzung des Programms DaziT
erfüllt würden, welches die grundlegende Umstrukturierung und Modernisierung der
EZV zum Ziel hat. 8

MOTION
DATUM: 12.09.2017
KARIN FRICK
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Im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Debatte, ob die Schweiz die verschärfte
EU-Waffenrichtlinie übernehmen soll, reichte Werner Salzmann (svp, BE), Präsident der
Berner SVP-Sektion und des Berner Schiesssportverbandes, im März 2017 eine Motion
mit dem Titel «Der Bundesrat darf die Verschärfung des EU-Waffenrechts nicht
unterzeichnen!» ein. Die Verschärfung des Waffenrechts schiesse völlig über das
eigentliche Ziel der Verhinderung von Terroranschlägen hinaus und führe zu «einer
Kriminalisierung aller Schützen, Jäger, Sammler und Waffenerwerber», lautete die
Begründung des Motionärs zum geforderten Übernahmeverbot der neuen EU-
Richtlinie. Dies bestärkte er gegenüber der Tageszeitung Blick mit dem Argument, dass
sich Terroristen und Terroristinnen nicht an bürokratische Auflagen hielten und die
Verschärfung des Waffenrechts somit keine zusätzliche Sicherheit biete. 
Behandelt wurde das Geschäft im Nationalrat erst in der Herbstsession 2018 – laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga «einfach definitiv zu spät», da die
Umsetzungsgesetzgebung zum EU-Waffenrecht bereits beraten worden war. Der
Bundesrat hatte zuvor in seiner Stellungnahme festgehalten, dass die Nichtübernahme
der Neuerungen im EU-Waffenrecht die Teilnahme der Schweiz am Schengen- und
Dublin-Abkommen aufs Spiel setzen könne und hatte deshalb die Ablehnung beantragt.
Dieser Empfehlung folgend lehnte der Nationalrat den Vorstoss ab. 9

MOTION
DATUM: 20.09.2018
CATALINA SCHMID

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Der Genfer Sozialdemokrat Sommaruga (sp, GE) forderte mittels Motion, dass der
Bundesrat den Atomwaffenverbotsvertrag so schnell wie möglich unterzeichnen und
ratifizieren soll. Im Sommer 2017 hatte die Schweiz zusammen mit 121 weiteren Staaten
an der Generalversammlung der Vereinten Nationen dem Atomwaffenverbot
zugestimmt, woraufhin per September des gleichen Jahres der entsprechende Vertrag
bereit lag und zur Unterzeichnung auflag. Sommaruga konnte sich nicht erklären, warum
die Schweiz, respektive der Bundesrat, den Vertrag nicht sofort unterzeichnet hatte. In
seiner Stellungnahme zu einem früheren Vorstoss hatte die Regierung sogar zu
Protokoll gegeben, dass «ein Nuklearwaffenverbot grundsätzlich zentralen Interessen
und traditionellen Werten der Schweiz» entspreche. So haben auch die humanitären
Organisationen IKRK und die IFRC festgehalten, dass es im Interesse aller Staaten sei,
dass Atomwaffen beseitigt und niemals wieder eingesetzt werden.
Der Bundesrat äusserte sich zu dieser Motion zurückhaltend. Abermals bekräftigte er
zwar die Bedeutung dieses Vertrags und die Kompatibilität mit zentralen Interessen der
Schweiz und ihrer humanitären Tradition. Gleichwohl sei es verfehlt, den Vertrag ohne
vertiefte Beurteilung zu unterzeichnen. Er wolle daher eine interdepartemental
angelegte Analyse über das Abkommen und seine Wirkung abwarten, die bis Mitte 2018
vorliegen sollte. Inwiefern die Vertragsziele erreicht werden können, werde aber von
nuklearwaffenbesitzenden Staaten abhängen, die dem Vertrag nicht beigetreten sind
und es wohl in näherer Zukunft auch nicht tun würden. Ferner betrachtete die
Landesregierung einige Verpflichtungen der Vertragsstaaten als schlecht verifizierbar
und äusserte zudem Bedenken über mögliche abschwächende Effekte des Vertrages
auf bestehende Instrumente.
Als die Motion in der Sommersession 2018 im Nationalrat zur Sprache kam, gab es zwar
keine grössere Debatte – einzige Wortmeldungen kamen vom Motionär selbst sowie
vom Aussenminister – aber das Verdikt war klar: Mit 100 zu 86 Stimmen wurde die
Forderung unterstrichen und angenommen. Sommaruga gelang es, seine Kolleginnen
und Kollegen zu überzeugen. 10

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Au mois de décembre 2018, le Conseil des Etats s'est à son tour penché sur la motion
Sommaruga (ps, GE), «Signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes
nucléaires». La chambre haute s'est finalement rangée du côté de la minorité Seydoux-
Christe (pdc, JU) en acceptant l'intervention du socialiste genevois (24 voix pour, 15
contre et 2 abstentions).
Perdant de facto sa raison d'être, la motion (18.4097) déposée par la CPE-CE pour une
réévaluation de la question de la ratification du Traité sur les armes nucléaires en 2020
est liquidée. 11

MOTION
DATUM: 12.12.2018
AUDREY BOVEY
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Aussenwirtschaftspolitik

Mittels einer Motion forderte Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH) im Dezember 2018
angesichts der humanitären Katastrophe in Jemen und der Ermordung des saudi-
arabischen Journalisten Jamal Khashoggi den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
«Jemen-Kriegsallianz». Die Motionärin verlangte vom Bundesrat, dass dieser gestützt
auf Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes alle erteilten Bewilligungen für die Ausfuhr von
Kriegsmaterial an Mitglieder der Kriegsallianz – die von Saudi-Arabien geführt wird –
widerrufen und damit auch den Export von Ersatzteilen und Munition stoppen solle. Bis
in Jemen ein nachhaltiger Frieden bestehe, sollen zudem keine neuen Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte an die Mitglieder der Jemen-Kriegsallianz erteilt werden. Priska
Seiler Graf argumentierte, dass die Bewilligung derartiger Exporte, selbst wenn sie nur
punktuell und im Einzelfall vorgenommen würden, ein aussenpolitisch «unerträgliches»
Signal aussende. Das Kriegsmaterialgesetz sehe in Artikel 19 eine Möglichkeit zum
Widerruf derartiger Ausfuhren vor, sofern «ausserordentliche» Umstände vorlägen, was
nach Ansicht der Motionärin der Fall sei. 
In seiner Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat besorgt über die humanitäre Krise in
Jemen und die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Er wies aber auch
darauf hin, dass die Bewilligungspraxis der Schweiz für die Ausfuhr von Kriegsmaterial
im internationalen Vergleich sehr restriktiv sei und man verhindern wolle, dass
Schweizer Kriegsmaterial zu einer humanitären Krise beitrage. Der Bundesrat habe 2016
entschieden, dass Gesuche bewilligt werden dürfen, sofern kein Grund zur Annahme
bestehe, dass das Material im Jemen-Konflikt zur Anwendung komme. Aus Sicht des
Bundesrats lägen keine ausserordentlichen Umstände vor, denn die militärische
Intervention in Jemen sei bereits bei der Erteilung der ursprünglichen Bewilligungen
berücksichtigt worden und die Ermordung Khashoggis ändere nichts daran. Ein
Ausfuhrverbot an Mitgliedstaaten einer Militärallianz wäre nur im Rahmen des
Embargogesetzes möglich, sofern man damit Sanktionen der UNO, der OSZE oder
wichtiger Handelspartner mittragen würde. 2018 habe das WBF in Rücksprache mit
betroffenen Unternehmen dennoch beschlossen, dass bereits erteilte Bewilligungen
nicht ausgeführt und hängige sowie neue Gesuche nicht behandelt werden würden, bis
eine Neubeurteilung der Situation vorliege. Aus diesem Grund sah der Bundesrat keinen
weiteren Handlungsbedarf und beantragte die Ablehnung der Motion. 12

MOTION
DATUM: 04.12.2018
AMANDO AMMANN

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Fridez (sp, JU) eine Motion ein, mittels der
Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollten. Der Bundesrat müsse
sämtliche Waffenexporte, inklusive Ersatzteile und Munition nach Saudi-Arabien und
weitere Länder, die im Jemen-Konflikt involviert sind, unverzüglich stoppen, forderte
Motionär Fridez. Er begründete die Motion mit der prominenten Rolle, welche Saudi-
Arabien im Bürgerkrieg in Jemen einnehme und mit weiteren saudischen
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Ermordung Jamal Khashoggis. Aus
Sicht Fridezs war der Bundesrat durch Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes dazu in der
Lage, Ausfuhrbewilligungen zu suspendieren oder zu widerrufen, wenn
«ausserordentliche Umstände es erforderten». In seiner Stellungnahme zeigte sich der
Bundesrat zwar über die humanitäre Krise in Jemen und die
Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens besorgt. Jedoch beschwichtigte er, dass
die Schweiz in ihrer Kriegsmaterialexportpraxis früh auf die Ereignisse in Jemen
reagiert habe. Das SECO habe bereits einen Tag nach der Militärintervention in Jemen
sämtliche Gesuche für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die beteiligten Staaten
blockiert. 2016 beschloss der Bundesrat zudem, dass jene Ausfuhrgesuche abgelehnt
werden, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt
bestand. Laut WBF würden seit Oktober 2018 bereits zugestimmte Bewilligungen nicht
eingesetzt und hängige neue Gesuche betreffend Saudi-Arabien nicht behandelt, bis
das WBF eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen habe. Der Bundesrat verwies
zudem auf seine Stellungnahme zur Motion Seiler Graf (sp, ZH; Mo. 18.4138) hinsichtlich
des Vorliegens «ausserordentlicher Umstände». Man begrüsse die Vermittlung der
Vereinten Nationen im Jemen und hoffe, dass diese einen ersten Schritt in Richtung
eines neuen Friedensprozesses darstelle. Für den Bundesrat bestand kein
Handlungsbedarf, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. 
Die Motion wurde im Dezember 2020 abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren im
Rat behandelt wurde. 13

MOTION
DATUM: 14.12.2018
AMANDO AMMANN
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Eine im September 2013 bereits im Ständerat angenommene Motion der SiK wurde 2014
auch in der Volkskammer gutgeheissen. Dabei geht es um eine Beseitigung der
Benachteiligung der Schweizer Sicherheitsindustrie im Vergleich mit der
internationalen Konkurrenz. Diese wurde vom Bundesrat in einem Bericht 2010
festgestellt. Um eine Benachteiligung aufzuheben, bedarf es einer Änderung der
Kriegsmaterialverordnung (KMV). Konkret geht es dabei um eine Anpassung der
Bewilligungskriterien, beziehungsweise um eine Lockerung der zwingenden
Ausschlusskriterien. Inhaltlich geht es um die Wiederherstellung des Zustands vor 2009,
wobei der Bundesrat jedes Ausfuhrgeschäft wieder fallweise beurteilen können soll. Die
Regierung unterstützte das Anliegen, bemerkte aber, dass das Ziel auch durch weniger
starke Anpassungen erreicht werden könnte. Gleichwohl merkte der Bundesrat an, dass
damit keine Preisgabe des Menschenrechtsschutzes und der humanitären Tradition der
Schweiz einhergehen dürfe. Mit 26 zu 14 Stimmen hatte der Ständerat die Motion
gutgeheissen. Im Nationalrat beantragte die SiK mit 13 zu 9 Stimmen ebenfalls die
Annahme der Motion. Die Minderheit der SiK war der Meinung, dass die ethisch-
moralischen Aspekte mehr Gewicht haben als die wirtschaftlichen Interessen des
Landes. In der Ratsdebatte nahm Wirtschaftsminister Schneider-Ammann ausführlich
Stellung zum Anliegen und strich heraus, dass die Änderung der KMV keine eigentliche
Lockerung des Gesetzes darstelle, sondern eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Schweizerische Sicherheitsindustrie bedeute. Die Preisgabe des Schutzes der
Menschenrechte zugunsten von Arbeitsplätzen sei eine falsche Interpretation.
Bedenken seitens mehrerer Ratsmitglieder, vorwiegend aus dem linken Lager,
versuchte Bundesrat Schneider-Ammann zu zerstreuen. Nichtsdestotrotz endete die
Abstimmung unentschieden mit je 93 Stimmen für und gegen die Motion. Ratspräsident
Lustenberger (cvp, LU) entschied per Stichentscheid, im Lichte des Antrages der
Regierung und des Entscheids der kleinen Kammer, für die Annahme der Motion. Dieser
Entscheid wurde in der Folge heftig kritisiert und Nationalratspräsident Lustenberger
wurde persönlich angegriffen. Die Jungsozialisten betitelten ihn als "Folterfreund" und
die GSoA stellte den Vorwurf in den Raum, das Parlament stelle Profit über
Menschenleben. Die GSoA äusserte die Hoffnung, dass das neue Parlament nach den
Wahlen im Herbst 2015 auf diesen Entscheid zurückkommen würde. 14

MOTION
DATUM: 06.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion
bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 15

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Nachdem der Nationalrat den Ausruf seines Mitglieds Werner Salzmann (svp, BE), "Wir
lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!" geteilt und die gleichnamige Motion
angenommen hatte, wehte  im Ständerat ein anderer Wind. Bereits in der
vorberatenden SiK zeichnete sich ab, dass das Anliegen in der kleinen Kammer im
Gegenwind stehen würde. Zwar hatte die grosse Kammer das Geschäft im Sinne des
Bundesrates angenommen, im Ständerat wurde jedoch mit 8 zu einer Stimme seitens
der Kommission die Ablehnung der Motion beantragt. Die ablehnende Haltung war
indes nicht materieller Natur, sondern die SiK war inzwischen zum Schluss gekommen,
dass die Ziele der Motion weitgehend erfüllt seien, beziehungsweise dass sie im Begriff
seien, Eingang in die Vorlage des Bundesrates zu finden. Die Verhandlungen seien so
weit fortgeschritten, dass die Umsetzungsnorm eine „Lex Helvetica” zulassen würde.
Damit könnten die Anpassungen im Waffenrecht so übernommen werden, dass die
schweizerischen Besonderheiten und Traditionen berücksichtigt werden könnten. Die
zu behandelnde Vorlage wurde für das Frühjahr 2018 erwartet. 
Die Plenardebatte war dann von kurzer Dauer. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
legte die Sichtweise der SiK dar, während Ständerat Dittli (fdp, UR) sich für eine
Annahme der Motion aussprach. Er bekannte sich auch zur einen Gegenstimme gegen
den Ablehnungsantrag. Seine Haltung begründete er mit der Signalwirkung, die eine
Ablehnung der Motion zur Folge hätte. Stattdessen müsse der Ständerat die Motion
ebenfalls annehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten und tatsächlich auf eine
Kompatibilität der Waffenrichtlinie mit Schweizer Traditionen hinzuarbeiten.
Justizministerin Sommaruga äusserte sich abschliessend etwas zweideutig zum
vorliegenden Geschäft; gemäss ihrer Aussage mache es keinen Unterschied, ob die
Motion im Ständerat angenommen oder abgelehnt werde, weil die Vorbereitungen für
das revidierte Waffenrecht bereits so weit fortgeschritten seien, dass das Anliegen
obsolet geworden sei. Die Regierung habe sich bemüht, eine pragmatische Umsetzung
vorzuschlagen. Ohnehin gehe diese noch in die Vernehmlassung und sowohl Kantone als
auch betroffene Organisationen können sich dannzumal selbst auch noch dazu äussern.
Die Mehrheit des Ständerates vertraute den Äusserungen der Bundesrätin und lehnte
die Motion ab. Mit 29 zu 13 Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Motion
kassiert. 16

MOTION
DATUM: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ausrüstung und Beschaffung

Durant l’année sous revue, le Conseil national a rejeté deux motions qui visaient à
empêcher les exportations de matériel de guerre. La première (Mo. 05.3710), déposée
en 2005 par la Commission de politique extérieure du Conseil national, avait fait suite
aux remous politiques qu’avaient déclenché les exportations de chars à destination de
l’Irak et du Pakistan, deux pays où la situation politique est délicate et où des conflits se
déroulaient encore. La Confédération ne pouvait en effet recevoir aucune garantie que
ce matériel serait utilisé à des fins non militaires (opérations de police). Malgré le fait
que les exportations d’armes à destination de ces deux pays n’ont finalement pas eu
lieu et que l’objet de la motion était ainsi devenu caduque, le rapporteur de la
commission, le radical John Dupraz (GE) a demandé au plénum d’adopter la motion à
titre symbolique. Il n’a toutefois pas été suivi, puisque celle-ci a été rejetée par 71 voix
contre 63. La seconde motion (Mo. 04.3292), déposée en 2004 par le socialiste bernois
Paul Günter, demandait deux choses au Conseil fédéral : premièrement, revenir sur sa
décision du 31 mars 2004 d’exporter du matériel de guerre à destination de l’Arabie
Saoudite, et, deuxièmement, d’interdire à l’avenir les exportations de matériel de
guerre à destination de ce pays. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion en
question au titre que, d’une part, revenir sur sa décision était irrecevable au nom de la
sécurité du droit notamment, et que, d’autre part, d’autres pays affiliés aux régimes
internationaux de contrôle des exportations (dans l’UE entre autres) avaient une
attitude similaire à celle qu’il avait adoptée. Le Conseil fédéral a ajouté que les
exportations d’armes vers l’Arabie Saoudite sur les dernières années représentaient de
toute façon des sommes très petites. Le plénum a suivi l’avis du gouvernement et rejeté
la motion Günter par 90 voix contre 66. 17

MOTION
DATUM: 15.06.2006
ELIE BURGOS
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

L'adaptation de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) a allumé la mèche d'un
débat de société explosif sur l'exportation du matériel de guerre. Dans le cadre de ce
débat, le groupe du parti Bourgeois-Démocratique, par l'intermédiaire de son orateur
Martin Landolt (pbd, GL), a déposé une motion pour intégrer les critères d'autorisation
des marchés passés avec l'étranger dans la loi fédérale sur le matériel de guerre
(LFMG). Le groupe BD souligne, qu'à l'heure actuelle, malgré l'ordonnance sur le
matériel de guerre (OMG) les demandes d'exportations faisant l'objet d'un désaccord
entre le SECO et le DFAE ne sont pas traitées par le Conseil fédéral. Ainsi, il considère
que le traitement de cette thématique de société manque de légitimité démocratique. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il maintient son opinion sur l'adaptation de
l'OMG et rappelle que lors du débat sur l'initiative populaire sur la révision totale de la
loi fédérale sur le matériel de guerre en 1995, le Parlement avait volontairement conféré
la compétence au Conseil fédéral. Ainsi, il ne souhaite pas faire un pas en arrière. Il
précise d'ailleurs qu'il statue également sur les demandes qui ont une portée
considérable sur la politique extérieure. Il estime, donc, que le traitement de
l'exportation du matériel de guerre n'est pas uniquement administratif comme le sous-
entend la motion. 
Au Conseil national, la motion a été débattue dans le cadre du débat global sur
l'exportation du matériel de guerre. Elle a été adoptée par 97 voix contre 82 et 11
abstentions. Les voix de l'UDC et du PLR, opposées à la motion, n'ont pas été
suffisantes. 18

MOTION
DATUM: 26.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la commission de la politique de sécurité du Conseil des États (CPS-CE)
proposait à sa chambre, par 10 voix contre 3, de rejeter la motion groupe du parti
Bourgeois-Démocratique, une motion d’ordre Luginbühl (pbd, BE) a été adoptée à la
chambre des cantons. Cette motion d’ordre renvoie le texte en commission afin qu’il
soit révisé, et qu’une suppression de la deuxième phrase du mandat, qui porte sur les
critères d’exclusion, soit envisagée. Le parlementaire bernois a rappelé que la motion
initiale était le fruit d’un débat de société issu de l’adaptation, par le Conseil fédéral,
de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Il précise qu’étant donné que le
Conseil fédéral a retiré la modification prévue de l’OMG, l’objectif de la motion a été
atteint. Il estime donc que la motion doit être renvoyée en commission afin d’être
adaptée au vu des derniers rebondissements. 
Le Conseil des États renvoie la motion à la CPS-CE. Le débat sur l’élargissement de la
base démocratique des exportations d’armes n’est donc pas encore terminé. 19

MOTION
DATUM: 06.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Der Nationalrat verwarf im Berichtsjahr mit 64 zu 124 Stimmen eine Motion Galladé (sp,
ZH) mit der gefordert wurde, Jugendlichen unter 21 Jahren keinen
Waffenerwerbsschein mehr abzugeben. Ebenfalls abgelehnt hat er eine Motion Rielle
(sp, GE), welche die Abgabe von Militärwaffen an Kinder, Jugendliche und weitere
Zivilpersonen verbieten wollte. 20

MOTION
DATUM: 16.03.2009
ANDREA MOSIMANN
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